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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

3. Juni 1975 ‘Nr. 3265

Die ~oI~eren~eindeHofstet~ten-Flüh unterbreitet dem Re—

gierungsrat~

~~lJZonenj~,l~ zur Genehmigung,

1-lofstetten-Flüh besitzt über das ganze Gemeindegebie~ einen

rechtsgültigen allgemeinen Bebauungsplan (Zonenplan), welcher

mit RRB Nr. 2447 vom 9, Ma~ 1969 genehmigt wurd~

Im Anschluss an die Genehmigung verschiedener Ergänzungen und

Mutationen des 11All.gemeia~en Bebauungsplanes~ durchRegier~ngs—

ratsbeschluss vom 11, April 1974 mussten folgende Strassen—

führungen sowie Um-- und Einzonungen überarbeitet werden:

1. Umzonung in Flüh, südlich des Allemannenweges, von der Wohn—

zone W 1 in die Wohn— und Gewerbezone WG 2.

~2, Aufhebung der gefährlichen Strasseneinfahrt auf die Flüeh—

strasse im Dorfzentrum, Demzufolge Umzonung vom ursprünglichen

St~assengebiet in die Wohn— und Gewerbezone WG 2.

3, Neuer Strassenanschluss an die Flüehstrasse auf GB Nrn, 4578
und 2680.

.:4~~fhebung der Quartierstrasse im nördlichen Teil der E~chen—

s‘trasse und eine damit verbundene Umzonung vom ursprünglichen

Strassengebiet ir~die Wohnzone W 1.

5. Verlegung der verbleibenden Eichonstrasse nach Westen und Um—
zonung vom ursprünglichen Strassengebiet in die Zone fur

öf~‘entliche Bat~n und Anlagen (Grünzone).

6, Aufhebung des~ östlichen Teils der Strasse 11auf den Fe1sen~,

da dia~e je~zi~ls Stichstrasse mit einemK~hr~lat~ ei~stellt

wird, -
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7, Festlegung eines Fussweges als Verbindung zum Baselweg,

8. Verlegung des östlichen Teils der Strasse “im Wygärtli~‘.

9. Neutrassierung der Strasse Hin den Reben“.

10. Neuplanüng einer Fus.sgängerverbindung. ab der Strasse “auf

den Fe1;s~n‘1 a]~s Yexhindung Eichenstrasse zum Wald.

11, Neuplanung einer Fussgängerverbindung vom I3ühneweg bis zur

Strasse “im Wygärtli“,

12, Umzonung des Gebietes nördlich des Bühnenweges vo~i dør Wohn—

und Gewerbezone WG 2 in die Wohnzone W 1.

139 .Grünzone~ Verschärfte Interpretation für das Sc~‘iu1area1, ge

mäss Bemerkungen im Plan,

14. Aenderung der Dachformen in den vom Regierungsrat mit Be

schluss Nr. 2447 vom 9, Mai 1969 genehmigten Bauzonerj.vor

schriften,

Ziffern 1 — 14 bringen verschiedene kleinere Umzonungen sowie

Aenderungen in der Strassenfüh~ung. Das System~ der Erschliessungs

strassen wird reduziert. Anstelle der weggelassenen Strassen

treten einige Fusswege. Gleichzeitig werden verscharfte asthe—

tische Vorschriften (Dächformen) eingeführt.

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 15. Februar bis

15. März 1974. Während der ges~tzlichen Frist wurden zwei Ein—

sprachen eingereicht, welche durch den Gemeinderat erledigt werden

konnten, Aufgrund von zwei Kollektiveingaben zur Abänderung des

Zonenplanes erfolgte nochmals eine Ueberarbeitung. Gegen die er

neute öffentliche Auflage vom 1. Dezember bis 31. Dezem~er 1974

wurde eine Einspra~he eingereicht. Da sich diese nicht gegen die

Planauflage richtete, wurde darauf nicht eingetreten, Die Er

gänzungen und Aenderungen zum allgemeinen Bebauungsplan wu~‘den am

29. Januar l975von de~Einwo1~nergemeindevex~mm1ung einstimmig

genehmigt,



Formell wurde das Verfahren für die unter Ziffer 2 14 er

wähnten Aenderungen und Ergänzungen richtig durchgeführt.. Die

unter Ziffer 1 erwähnte Umzonung in Flüh wurde im ~au1and-~Um-

legungsverfahren und nicht imB~up1anverfahren aufgelegt, Das

ist nicht zulässig. Diese ~mzonung muss noch einmal aufgelegt

und beschlossen werden im Bauplanverfahren, Somit kann diese

tJ~nzonui~ aus formellen Grün,den nicht genehmigt werden,

Materiell sind keine Beme~kungen anzubringen.

besch1~ssen~:

1. Die E~rganzungen und Aenderungen zum allgemei~ien Bebauungsplan

d~r Einwohner•g~meinde ‘Hofstetten-Flüh werden genehmigt,. mit

Ausnahme der Umzonung von der Wohnzone W 1 in die Wohn— und

Gewerbezone WG 2 (Ziffer 1) im Gebiet Flüh, südlich des Alle—

mannenweges.

2. Die Gemeinde Hofstetton—Fluh wird verhalten, dem Arit fur Raum—

planung bis zum 3l~ Juli 1975 noch 4 Plane, wovon 1 Exemplar

auf Leinwand aufgezogen, zuzuste:llen, Die Pläne sind mit dem

~G~neinde zu versehen.

3, Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit dem
vorliegenden in Widerspruch stehen,

~nehmis~e~hr~ Fr. 100,——

Publikationsko~te~g Fr.l8,—— (Staatskanzlei Nr. 642 ) KK

Fr. 110.——

Der Staatssch.reiber:

o~
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Bäu—Departement (2) Gr

Kant, Hochba.uamt (2)

K~nt, Tiefb~u~.mt (2)

Rechtsdienst des Bau—Departementes
*Art für Räumplanung (3) ~~A~ten und l~en. Plan

Kreisbauanrt~ III, 4143 Dornach,~

Amtschreiberei Dorneck, 4143 Dornach, ~b1en.P1~fo1t
~tei‘)

Kant, Finanzverwa1t~ing (2)

Sekretariat der Katasterschatzung (2), mit 1 en, Plan frl t
~er

Ammannamt der EG, 4149 Hofstotten—FlUh

Baukommission der EG, 4149 Hofstetten—Flüh, mit 1 en, Plan
~tsäter

Arohitekturbüro. Schwörer Liner ± Partner, 44lo Lie~ta1

Amtsblatt Püblikation~ Die Ergänzungen und Aenderungen zum allge
meinen Bebauungsplan der Einwohnergemeinde
Hofstetten—Flüh werden genehmigt, mit Aus—
nahnie der Umzonung v~on d~r 1ffbhnzone W 1 in
die Wohn— und Gewerbezone WU 2 (Ziffer 1)
im Gebiet Flüh, südlich des Allemannenweges,


